
 

Verkehrsrecht und Jagd 

  

 

Inhalt 

 

Vorwort .................................................................................................... 2 

1. Mobile Ansitzeinrichtungen im Straßenverkehr ........................................ 3 

2. Jagd und Ladungssicherung .................................................................... 6 

a. Leitern und Langholz .......................................................................... 7 

b. Gasflaschen für die Hochsitzheizung ................................................. 9 

c. Batterie für Weidezaungeräte ........................................................... 10 

d. Benzin für Motorsäge ....................................................................... 11 

e. Waffen- und Munitionstransport ....................................................... 12 

f. Transport von erlegtem Wild ............................................................ 14 

g. Transport von tierischen Jagdbegleitern ........................................... 16 

3. Beförderung von Jagdgesellschaften ..................................................... 17 

4. Wildunfälle ............................................................................................. 18 

a. Teilkaskoschaden ............................................................................ 21 

b. Wild im Straßenverkehr durch Bewegungsjagden ............................ 22 

c. Fangschuss im Straßenverkehr ........................................................ 28 

5. Fahren und Reiten auf Wegen und Grundstücken ................................. 29 

6. Jagd mit Kraftfahrzeug ........................................................................... 30 

7. Jagdscheinentzug wegen Verkehrsdelikt ............................................... 31 

 

Literatur- und Quellenverzeichnis ...................................................................... 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. jur. Walter H. Jäcker 

www.rae-brockmann.de 

  



- 2 - 
 

 

Verkehrsrecht und Jagd 
 

 

Wenige Jäger haben das Glück, im eigenen Revier zu wohnen. Die meisten legen nicht sel-

ten viele Kilometer im Auto zurück und haben alles dabei, was man zur Revierbetreuung 

braucht: fahrbare Ansitzeinrichtungen, Baumaterial für Hochsitze und andere jagdliche Ein-

richtungen, Gasflaschen für die Hochsitzheizung, Batterien für Weidezaungeräte zur Wild-

schadenabwehr, Motorsäge mit Benzin, Waffen und Munition, Hunde, Beizvögel, Frettchen, 

erlegtes Wild und so weiter.  

 

Es werden ganze Jagdgesellschaften auf Anhängern transportiert. Die damit verbundenen 

Risiken sehen die Wenigsten.  

 

Jäger helfen bei Wildunfällen, bescheinigen Teilkaskoschäden, geben Fangschüsse im Stra-

ßenraum ab und beseitigen verunfalltes Wild. Die Jagd in der Nähe von Straßen ist nicht 

ungefährlich, weil Wild und Hunde vor Kraftfahrzeuge laufen können. Manch einer jagt mit 

dem Kraftfahrzeug oder gefährdet seinen Jagdschein durch Verkehrsdelikte 

 

 
 

Die Schnittstelle zwischen Verkehrsrecht und Jagd ist größer als man denkt! 
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1. Mobile Ansitzeinrichtungen im Straßenverkehr 

 

Um auf jagdliche Notwendigkeiten, beispielsweise Wildschäden oder nur eine geänderte 

Windrichtung, flexibel reagieren zu können, sind mobile Ansitzeinrichtungen in vielen Revie-

ren unverzichtbar. Werden beim Umstellen jedoch öffentliche Straßen und Wege genutzt, 

heiÇt es nicht selten ĂAugen zu und durchñ. Dann wird ein nicht zugelassener Anhänger ohne 

Versicherungsschutz im Straßenverkehr bewegt. Dies gilt gem. § 6 Absatz 1 Pflichtversiche-

rungsgesetz (PflVersG) als Straftat, die mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe 

geahndet wird, denn gem. § 1 PflVersG ist der Halter eines Kraftfahrzeuges oder Anhängers 

verpflichtet, für sich, den Eigentümer und den Fahrer eine Haftpflichtversicherung zur De-

ckung der durch den Gebrauch des Fahrzeugs verursachten Schäden abzuschließen und 

aufrechtzuerhalten, wenn das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen und Plätzen bewegt wird.  

 

Gem. § 3 Absatz 1 Satz 1 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) ist auch ein Anhänger ent-

sprechend zuzulassen. Ein Verstoß hiergegen ist eine Ordnungswidrigkeit. Nach. § 48 Ziffer 

1 a FZV, § 24 StVG in Verbindung mit § 46 OWiG und der Bußgeldkatalogverordnung (lau-

fende Nummer 175) ist hierfür ein Bußgeld fällig. Wald- und Feldwege dienen dem öffentli-

chen Verkehr, wenn sie befahrbar sind; auf die Eigentumsverhältnisse kommt es dabei nicht 

an.1  

          

 

         Fahrbarer Ansitz ohne Betriebserlaubnis, ohne Zulassung und ohne Versicherungsschutz 

        (§ 6 Abs. 1 Satz 1 PflVersG; § 3 Abs. 1 Satz 1 FZV) 

  

                                                           
1
 Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, § 1 StVO, Randziffer 13 ff. 
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Wer diesen verkehrsrechtlichen Problemen und Sanktionen aus dem Weg gehen will, hat 
verschiedene Möglichkeiten:  
 
In der Regel besteht eine fahrbare Ansitzeinrichtung aus einem handelsüblichen Anhänger, 
auf dem eine Ansitzeinrichtung montiert ist. Man kann den Anhänger selbstverständlich als 
solchen zulassen. Dann aber ist die darauf angebrachte Kanzel als dessen Ladung zu be-
handeln und ordnungsgemäß zu sichern. Denn gem. § 23 StVO muss der Fahrzeugführer 
dafür sorgen, dass das Fahrzeug, der Zug oder das Gespann sowie die Ladung vorschrifts-
mäßig sind und die Verkehrssicherheit durch die Ladung nicht leidet. Nach 
§ 30 Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO) müssen Fahrzeuge so gebaut und 
ausgerüstet sein, dass ihr verkehrsüblicher Betrieb niemanden schädigt oder mehr als un-
vermeidbar gefährdet, behindert oder belästigt. Auch der Halter ist gem. § 31 StVZO dafür 
verantwortlich, dass die Ladung vorschriftsmäßig ist und die Verkehrssicherheit des Fahr-
zeugs durch die Ladung nicht leidet. Konkret gilt nach § 22 Absatz 1 StVO, dass die Ladung 
so zu sichern ist, dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht 
verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen 
kann. Dabei sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten. 
 
Problemlos ist also ein ordnungsgemäß zugelassener Anhänger mit einer ordnungsgemäß 
gesicherten Ansitzeinrichtung darauf. Wie aber wird sie richtig gesichert? Will man die an-
lässlich einer polizeilichen Kontrolle möglicherweise stattfindende Diskussion um die ord-
nungsgemäße Sicherheit eines solchen Gespannes vermeiden, ist auch folgende Lösung 
vorstellbar: 
 
Gem. § 3 Absatz 1 FZV könnte man eine Einzelgenehmigung für eine mobile jagdliche Ein-
richtung erteilen lassen. Erforderlich ist eine entsprechende TÜV-Abnahme, Haftpflichtversi-
cherung und Zulassung mit amtlichem Kennzeichen. Der TÜV prüft die mobile Kanzel, die 
dann rechtlich nicht mehr in Anhänger und Ladung unterteilt wird, sondern als Ganzes eine 
Art Spezialanhänger darstellt. Ein solches Gespann, bestehend aus rollender Ansitzeinrich-
tung und ziehendem Kraftfahrzeug, darf, wo erlaubt, maximal 80 Stundenkilometer fahren. 
Bei dieser sowie bei der ersten Alternative (Anhänger mit Kanzel als Ladung) besteht die 
Gefahr, dass die Ansitzeinrichtung, die in Feld oder Wald lange Zeit an einem Standort steht, 
der möglicherweise weit entfernt ist von menschlichen Siedlungen, gestohlen wird oder dass 
zumindest die Kennzeichen entwendet werden. 
 
Die Nutzung von roten Überführungskennzeichen (§ 16 FZV) legalisiert nur den Betrieb des 
Anhängers, der Aufbau bleibt dessen Ladung; im beladenen Zustand handelt es sich aller-
dings nicht um eine Probe- oder Überführungsfahrt des Anhängers, so dass die roten Kenn-
zeichen hierfür nicht benutzt werden dürfen. Kurzzeitkennzeichen gem. § 28 FZV könnten 
das Problem lösen, sie sind aber gerade am Wochenende von Straßenverkehrsämtern nicht 
zu bekommen. Das Ausleihen solcher Kennzeichen von Kfz-Betrieben ist nicht erlaubt.  
Deshalb bietet ein Blick in die Ausnahmeregelungen des Zulassungsrechts eine echte bisher 
kaum beachtete Alternative: 
 
Die fahrbare Ansitzeinrichtung wird als ĂBaubudeñ gem. § 3 Absatz 2 Ziffer 2 c FZV abge-
nommen. Baubuden sind fahrbare Behelfsunterkünfte, die wegen ihrer relativ seltenen Be-
nutzung im Straßenverkehr zulassungsfrei sein dürfen.  
 
Ihre maximale Zuggeschwindigkeit ist 25 km/h. Dies muss mit entsprechenden Schildern 
hinten und an beiden Seiten gekennzeichnet werden. Nach entsprechender TÜV-Abnahme, 
im Rahmen derer der Prüfingenieur Anhänger mit Einrichtung auf Herz und Nieren unter-
sucht, einschließlich Papiere, Beleuchtung, Stabilität und so weiter, ist beim zuständigen 
Straßenverkehrsamt eine Betriebserlaubnis für die Baubude zu beantragen. Diese befreit 
das Gefährt von den Vorschriften über das Zulassungsverfahren. Es gibt keine Hauptunter-
suchung mehr, die Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief) wird ungültig.  
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Es besteht auch keine Versicherungspflicht (§ 2 Absatz 1 Nummer 6 c PflVersG) und keine 
Steuerpflicht (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Kraftfahrzeugsteuergesetz). Haftpflichtversichert ist die 
Baubude über das ziehende Fahrzeug. Sie trägt ein sogenanntes Wiederholungskennzei-
chen. Dies ist dasselbe Nummernschild wie beim ziehenden Kraftfahrzeug, nur ohne Stem-
pel. Die Baubudenlösung ist relativ einfach. 
 
 
 

           
Baubude gem. §§ 3 Abs. 2 Ziff. 2a, a Anm. 1 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) 
¶ fahrbare Behelfsunterkunft 
¶ zulassungsfrei 
¶ max. Geschwindigkeit 25 km/h 
¶ haftpflichtversichert über das ziehende Kfz mit Wiederholungskennzeichen 
¶ von Kfz-Steuer befreit 
¶ keine Zulassungsbescheinigung Teil II (Kfz-Brief) 

 
 
 

Die einzige Diskussion, die nach wie vor mit TÜV oder Straßenverkehrsamt geführt werden 
könnte, ist der Einwand, dass die mobile Kanzel tatsächlich eben nicht auf Baustellen, son-
dern in Feld und Wald eingesetzt wird. Dies unterliegt natürlich behördlichem Ermessen. Das 
Wort Baustelle kommt in der Ausnahmevorschrift über die Baubude nach § 3 Absatz 2 Ziffer 
2 c FZV jedenfalls nicht vor!2 
  

                                                           
2
 Jäcker, Mobile Kanzeln im Straßenverkehr, Rheinisch-Westfälischer Jäger, Heft 9/2012, Seite 4; Jäcker, Mobile 

Hochsitze im Straßenverkehr, Unsere Jagd, Oktober 2012, Seite 56 ff.; zur Zweckbestimmung für die Zulas-
sungsfreiheit von Baubuden: Braun/Konitzer § 3 FZV Rz. 3 
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Jagdliche Einrichtung  
mit Betriebserlaubnis  
als Baubude gem. § 4 
Abs. 1 Fahrzeugzulas-
sungsverordnung 
 
 
(Fahrbetrieb natürlich  
nie mit ĂInsassenñ) 

 
 

2. Jagd und Ladungssicherung 
 

Täglich ereignen sich Verkehrsunfälle, weil Ladungen mangelhaft oder gar nicht gesichert 
sind.3 
 
Diese Aussage betrifft zwar vornehmlich den gewerblichen Güterverkehr, aber auch Gele-
genheitstransporteure müssen sich bei mittlerweile recht häufigen Kontrollen auf diesem Ge-
biet für mangelnde Ladungssicherung verantworten.  
 
 
Das Argument ĂDas machen wir schon immer so und es ist noch nie etwas passiert!ñ kann 
jedoch die Verantwortlichkeit von Fahrer, Halter und Verlader nicht vermeiden, denn nach  
§ 22 Absatz 1 StVO ist die Ladung so zu verstauen und zu sichern, dass sie selbst bei Voll-
bremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und her- 
rollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen kann. Dabei sind die anerkannten  
Regeln der Technik zu beachten. Auch Jäger transportieren zur Jagd- und zur Revierbetreu-
ung gelegentlich die unglaublichsten Ladungen und sind aufgrund dieser ĂGelegenheits-
transporteñ dem Risiko ausgesetzt, nicht zu wissen, wie diese Ladung eigentlich fachgerecht 
gesichert wird.  
  

                                                           
3
 Lampen, Seite 5  
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Bei Verstößen gegen die Ladungssicherungspflicht drohen Bußgelder und Punkte, je nach-
dem, ob die Verkehrssicherheit beeinträchtigt war oder gar ein Unfall durch die mangelhaft 
gesicherte Ladung verursacht wurde (Nummer 107 ff. Bußgeldkatalogverordnung). 
 

 
 
 
Ein allgemeines Ladungsproblem bei nicht gewerblich genutzten Gespannen ist zunächst die 
Gewichtsbegrenzung im Rahmen der Führerscheinklasse. Bei einem Anhänger bis 750 Kilo-
gramm Gesamtgewicht reicht der Führerschein der Klasse B. Wer einen schwereren Anhä-
nger bevorzugt, muss darauf achten, dass der Zug (Pkw und Anhänger) das zulässige Ge-
samtgewicht von 3,5 Tonnen nicht übersteigt. Überschreitet der Zug dieses zulässige Ge-
samtgewicht, ist ein Führerschein der Klasse BE erforderlich! Auf keinen Fall aber darf die 
Anhängelast mehr betragen als in der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) des 
Zugfahrzeugs angegeben ist. 
 
Einige jagdspezifische Ladungsbeispiele sollen Jäger für das Thema Ladungssicherung sen-
sibel machen: 
 
 

a) Leitern und Langholz 
 
Geschickte Hochsitzbauer machen alles selbst, müssen aber beachten, dass der Transport 
von Ansitzeinrichtungen nicht die zulässigen Abmessungen von Zugfahrzeug und Anhänger 
überschreitet. Gem. § 22 Absatz 2 Satz 1 StVO dürfen Fahrzeug und Ladung zusammen 
nicht breiter als 2,55 Meter und nicht höher als 4 Meter sein. Gem. § 22 Absatz 3 StVO darf 
die Ladung bis zu einer Höhe von 2,5 Metern nicht nach vorne über das Fahrzeug, bei Zü-
gen über das ziehende Fahrzeug, hinausragen.  
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Im Übrigen darf der Ladungsüberstand nach vorne bis zu 50 Zentimeter über das Fahrzeug, 
bei Zügen bis zu 50 Zentimeter über das ziehende Fahrzeug betragen. 
 

 
 
Nach § 22 Absatz 4 StVO darf die Ladung nach hinten bis zu 1,5 Meter hinausragen, jedoch 
bei Beförderung über eine Wegstrecke bis zu einer Entfernung von 100 Kilometern bis zu 3 
Meter. Ragt das äußerste Ende der Ladung mehr als 1 Meter über die Rückstrahler des 
Fahrzeugs nach hinten hinaus, so ist es kenntlich zu machen durch mindestens 
 

¶ eine hellrote, nicht unter 30 mal 30 Zentimeter große, durch eine Querstange ausei-
nandergehaltene Fahne,  
 

¶ ein gleichgroßes, hellrotes, quer zur Fahrtrichtung pendelnd aufgehängtes Schild o-
der 
 

¶ einen senkrecht angebrachten zylindrischen Körper gleicher Farbe und Höhe mit ei-
nem Durchmesser von mindestens 35 Zentimetern. 

 
Diese Sicherungsmittel dürfen nicht höher als 1,5 Meter über der Fahrbahn angebracht wer-
den. Ein orangefarbener Treibjagdschal oder gar nur ein Hutband sind nicht ausreichend! 
 
 
Gem. § 22 Absatz 5 Satz 2 StVO dürfen einzelne Stangen oder Pfähle, waagerecht liegende 
Platten und andere schlecht erkennbare Gegenstände seitlich nicht herausragen. 
 
Im jagdlichen Zubehör gibt es mittlerweile Leitern, die mittels Scharnieren so zusammenge-
legt werden können, dass sie in jeden handelsüblichen Anhänger passen, ohne überzu-
stehen.  
  


